
Stadt Klütz

Beschlussvorlage
BV/02/21/119
öffentlich

Änderung der Öffnungszeiten des 
Literaturhauses

Organisationseinheit:
Zentrale Dienste

Datum
15.11.2021

Bearbeiter:
Katrin Tetzlaff

Verfasser:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Klütz 
(Vorberatung) Ö
Wirtschafts-, Tourismus- und 
Umweltausschuss der Stadt Klütz 
(Vorberatung)

Ö

Hauptausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung) N
Stadtvertretung Klütz (Vorberatung) Ö

Sachverhalt:
Das Literaturhaus, die Stadtinformation und die Stadtbibliothek möchten am 
Wochenende eine einstündige Mittagspause einführen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die Änderung der Öffnungszeiten 
des Literaturhauses, der Stadtinformation und der Stadtbibliothek.

Finanzielle Auswirkungen:
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
 unvorhergesehen und
 unabweisbar und 

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):
 
 

Deckung gesichert durch
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 
 
X Keine finanziellen Auswirkungen.
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Anlage/n:
1 Antrag auf Änderung der Öffnungszeiten am WE öffentlich

2 Besucheranzahl Juli 2021 nichtöffentlich

3 Besucheranzahl August 2021 nichtöffentlich

4 Besucheranzahl September 2021 nichtöffentlich

5 Statistik Öffnungszeiten Pausenregelung 2022 nichtöffentlich

6 § 4 ArbZG - Einzelnorm öffentlich
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30.03.22, 12:24 § 4 ArbZG - Einzelnorm

https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__4.html 1/1

zurück weiter
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
 § 4 Ruhepausen

Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als
sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen.
Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als
sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.

zum Seitenanfang Impressum Datenschutz Barrierefreiheitserklärung Feedback-Formular Seite ausdrucken
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https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__3.html
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